
Unternehmer und 
Geschäftsführer

EU-Taxameter und Wegstrecken- 
zähler: Nichtbeanstandungsregelung  
bis 31.12.25

EU-Taxameter und Wegstreckenzähler sind 
elektronische Aufzeichnungssysteme im 
Sinne der Kassensicherungsverordnung. 
Die damit zu führenden digitalen Auf-
zeichnungen sind durch eine zertifizierte 
technische Sicherheitseinrichtung (TSE) zu 
schützen. Zur Frage, ab welchem Zeitpunkt 
die TSE spätestens zu installieren ist, hat 
das Bundesfinanzministerium folgende 
Nichtbeanstandungsregelung erlassen 
(BMF-Schreiben vom 13.10.2023, IV D 2-S 
0319/20/10002 :010): Die technisch not-
wendigen Anpassungen und Aufrüstungen 
sind zwar umgehend durchzuführen und 
die rechtlichen Voraussetzungen unver-
züglich zu erfüllen. Zur Umsetzung einer 
flächendeckenden Aufrüstung wird es aber 
nicht beanstandet, wenn diese elektroni-
schen Aufzeichnungssysteme längstens 
bis zum 31. Dezember 2025 noch nicht über 
eine zertifizierte technische Sicherheits-

einrichtung verfügen. Die Belegausgabe-
pflicht nach § 146a Abs. 2 AO bleibt hiervon 
unberührt. 

Die digitale Schnittstelle der Finanzver-
waltung für EU-Taxameter und Wegstre-
ckenzähler - DSFinV-TW - findet bis zur 
Implementierung der zertifizierten tech-
nischen Sicherheitseinrichtung, längstens 
für den Zeitraum der Nichtbeanstandung, 
keine Anwendung. Die Meldeverpflichtung 
nach § 9 Abs. 3 KassenSichV für die Inan-
spruchnahme der Übergangsregelung für 
EU-Taxameter mit INSIKA-Technologie fin-
det ebenfalls längstens für den Zeitraum 
der Nichtbeanstandung keine Anwendung. 
Von der Mitteilung nach § 146a Abs. 4 AO ist 
bis zum Einsatz einer elektronischen Über-
mittlungsmöglichkeit abzusehen.

Unternehmensberater:  
Grundsätzlich keine Liebhaberei  
trotz Anfangsverlusten

Wer eine Tätigkeit aus persönlichen Nei-
gungen heraus betreibt und dauerhaft 
Verluste erzielt, muss davon ausgehen, 
dass das Finanzamt diese nicht anerkennt, 

sondern eine so genannte Liebhaberei un-
terstellt. Andererseits können auch lang 
andauernde Verluste steuerlich abgezogen 
bzw. verrechnet werden, wenn ernsthaft 
die Absicht besteht, mit der Tätigkeit (po-
sitive) Einkünfte zu erzielen. Naturgemäß 
sind die Finanzämter aber skeptisch, wenn 
längere Zeit Verluste erwirtschaftet wer-
den. Dann liegt es am Unternehmer, dem 
Finanzamt gegenüber die Einkünfte- bzw. 
Gewinnerzielungsabsicht glaubhaft zu ma-
chen. In diesem Zusammenhang hat das 
Finanzgericht Münster entschieden, dass 
die Finanzverwaltung an die Glaubhaft-
machung der Gewinnerzielungsabsicht bei 
einem Unternehmensberater und Dozen-
ten keine hohen Anforderungen stellen 
darf (FG Münster, Urteil vom 13.6.2023, 2 K 
310/21 E). 

Der Kläger, ein Diplom-Kaufmann, war bis 
zu seiner Kündigung im Jahr 2015 als Un-
ternehmensberater angestellt. Nach sei-
ner Kündigung unterlag er einem Wettbe-
werbs- bzw. Kontaktverbot hinsichtlich der 
von ihm beratenen Führungspersönlichkei-
ten. Bereits seit dem Jahr 2014 übt er eine 
selbständige Tätigkeit als Unternehmens-
berater aus, in deren Zusammenhang er 
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unter anderem auch als Dozent tätig ist. 
Seit 2018 ist er zudem als Promotionsstu-
dent immatrikuliert. In seinen Einkommen-
steuererklärungen 2014 bis 2018 erklärte 
der Kläger hinsichtlich seiner Tätigkeit 
als Unternehmensberater jeweils Verluste 
zwischen rund 1.100 Euro und 11.700 Euro. 
Die Betriebseinnahmen bewegten sich zwi-
schen rund 2.400 Euro und 6.600 Euro. Das 
Finanzamt erkannte die Verluste nicht an. 
Lediglich die Aufwendungen für die Promo-
tion wurden im Jahre 2018 mit 50 Prozent 
als vorweggenommene Werbungskosten 
(Fortbildungskosten) bei den Einkünften 
aus nichtselbständiger Arbeit berücksich-
tigt. Der Kläger habe seine Tätigkeit als 
Unternehmensberater nicht ernsthaft aus-
geübt. Auf Dauer gesehen sei sie nicht dazu 
geeignet und bestimmt, mit Gewinn betrie-
ben werden zu können. Doch die hiergegen 
gerichtete Klage war erfolgreich. 

Begründung: Bei den so genannten Ka-
talogberufen des § 18 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 
EStG, wie im Streitfall, müssen zusätzliche 
Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die 
Verluste aus persönlichen Gründen oder 
Neigungen hingenommen werden. Diese 
„zusätzlichen Anhaltspunkte“ konnte das 
Finanzamt nicht beibringen. Der Kläger 
habe in den Streitjahren eine „zusammen-
gesetzte Tätigkeit“ als Berater und Dozent 
ausgeübt; dies sei für das Berufsbild des 
Unternehmensberaters, wie für sämtliche 
Katalogberufe i.S. des § 18 EStG, nicht un-
typisch. Die Tätigkeit sei auch nicht in der 
Nähe des Hobbybereichs anzusiedeln. Im 
Übrigen sei sogar der ehemalige Arbeitge-
ber des Klägers ernsthaft davon ausgegan-
gen, dass dieser mit seiner selbstständigen 
Tätigkeit als Unternehmensberater Erfolg 
haben könnte, denn dies zeige das Wett-
bewerbs- bzw. Kontaktverbot hinsichtlich 
der von dem Kläger im Rahmen seiner 
Angestelltentätigkeit beratenen Führungs-
persönlichkeiten.

GmbH-Geschäftsführer: Privatnutzungs-
verbot für Dienstwagen erneut gekippt

 
Wird ein Dienstwagen privat genutzt oder 
besteht zumindest die Möglichkeit einer 
Privatnutzung, ist der Privatanteil zu ver-
steuern. Besteht allerdings ein arbeits- 
oder dienstrechtliches Privatnutzungsver-
bot, so ist von der Besteuerung abzusehen 
(BMF-Schreiben vom 4.4.2018, BStBl 2018 I 
S. 592, Tz. 2.8). Im Prinzip kann ein solches 
Privatnutzungsverbot auch mit dem Ge-
sellschafter-Geschäftsführer einer GmbH 
vereinbart werden, so dass eine Besteue-
rung der Kfz-Nutzung unterbleiben müsste. 
Allerdings verlangen die Finanzämter in 
diesem Fall zusätzlich den Nachweis, dass 
das Verbot auch tatsächlich beachtet wur-
de. Und dieser Nachweis ist sehr schwierig 
zu führen. 

Wir hatten Sie kürzlich bereits darüber 
informiert, dass das Finanzgericht Köln - 
rechtskräftig - entschieden hat, dass der 
Beweis des ersten Anscheins dafür spricht, 
dass der Gesellschafter-Geschäftsführer 
einen ihm überlassenen Pkw selbst dann 
zu Privatzwecken nutzt, wenn ein Privat-
nutzungsverbot ausgesprochen wurde. 
Zwar mag dieser Vorgang eventuell nicht 
lohnsteuerpflichtig sein, doch er führt zu 
einer verdeckten Gewinnausschüttung auf 
Ebene der GmbH. Soll der Beweis des ers-
ten Anscheins widerlegt werden, bedürfe 
es beispielsweise eines Fahrtenbuchs oder 
zumindest - nachweislicher -organisatori-
scher Maßnahmen, die eine Privatnutzung 
des Fahrzeugs ausschließen und eine un-
beschränkte Zugriffsmöglichkeit des Ge-
sellschafter-Geschäftsführers auf den Pkw 
verhindern (FG Köln, Urteil vom 8.12.2022, 
13 K 1001/19).

Arbeitgeber und Arbeitnehmer

Arbeitslohn: Keine Erhöhung per  
Summenbescheid der Sozialversicherung

Die Höhe des Beitrages zur Sozialversiche-
rung ist für jeden Arbeitnehmer grundsätz-
lich einzeln zu ermitteln; entsprechende 
Aufzeichnungen (Entgeltunterlagen) sind 
für jeden Mitarbeiter gesondert zu füh-
ren. Zuweilen „verstoßen“ Arbeitgeber 
jedoch gegen die Aufzeichnungspflichten, 
etwa weil sie davon ausgehen, dass eine 
bestimmte Leistung überhaupt nicht der 
Sozialversicherung unterliegt. Wird ein 
solcher Verstoß von den Prüfern der So-
zialversicherung bemängelt und ist eine 
Zuordnung des - nun der Sozialversiche-
rung unterliegenden - Vorteils nicht ge-
trennt möglich, können die Beiträge „von 
der Summe der vom Arbeitgeber gezahlten 
Arbeitsentgelte“ geltend gemacht werden. 
Vielfach werden die zusätzlichen Arbeits-
entgelte geschätzt und gegenüber dem 
Arbeitgeber mittels eines so genannten 
Summenbeitragsbescheides festgesetzt (§ 
28 f SGB IV). Zugunsten der Betroffenen hat 
der Bundesfinanzhof entschieden, dass 
die Zahlungen des Arbeitgebers an die 
Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV) 
aufgrund eines solchen Bescheides nicht 
zu steuerpflichtigem Arbeitslohn führen 
(BFH-Urteil vom 15.6.2023, VI R 27/20).

Der Sachverhalt: Der Arbeitgeber hatte sei-
ne Arbeitnehmer beispielsweise zu einem 
„Get-Together“ im Rahmen einer Schu-
lungsveranstaltung eingeladen und dabei 
eine Band engagiert. Diese Zuwendungen 
sind nach § 37b EStG pauschal besteuert 
worden. Allerdings wurden diese nicht ein-
zelnen Arbeitnehmern „zugeordnet“. Mit 
der DRV wurde vereinbart, dass die Zuwen-
dungen nicht den einzelnen Lohnkonten 
zugerechnet, sondern die Sozialversiche-

rungsbeiträge über pauschalierte Sum-
menbescheide erhoben werden. Das Fi-
nanzamt wiederum war der Meinung, dass 
die hierin - sozusagen fiktiv - enthaltenen 
Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversiche-
rung der Lohnsteuer zu unterwerfen sind. 
Doch nach Ansicht der BFH-Richter führten 
die streitigen Zahlungen nicht zu Arbeits-
lohn. Den Arbeitnehmern fließe durch den 
Summenbescheid kein Vorteil und folglich 
kein steuerpflichtiger Arbeitslohn zu, denn 
es handele sich insoweit nicht um „fremd-
nützige“ Leistungen zugunsten der Arbeit-
nehmer, sondern um „systemnützige“ Zah-
lungen zum Vorteil der Sozialkassen.

Sonn-, Feiertags-, Nachtzuschläge:  
Keine überbordenden Anforderungen

Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- oder 
Nachtarbeit, die neben dem Grundlohn 
gezahlt werden, sind bis zu bestimmten 
Höchstgrenzen steuer- und sozialversiche-
rungsfrei (§ 3b EStG). Wichtig ist allerdings, 
dass Einzelaufzeichnungen über die ab-
geleisteten Stunden vorliegen. Ohne ent-
sprechende Unterlagen sind die Zuschläge 
nicht steuerfrei (so z.B. Finanzgericht Düs-
seldorf, Urteil vom 27.11.2020, 10 K 410/17 H, 
L). Mit den Anforderungen an die Einzelauf-
zeichnungen hat sich nun auch das Schles-
wig-Holsteinische Finanzgericht befasst. Es 
hat entschieden, dass es für die Steuerfrei-
heit der Zuschläge unschädlich ist, wenn 
die Aufzeichnungen des Arbeitgebers keine 
genaue Anfangszeit und Schlusszeit der je-
weiligen Nachtarbeit enthalten, sofern die 
Ableistung der Nachtarbeit unstreitig ist 
(Urteil vom 9.11.2022, 4 K 145/20). 

Der Sachverhalt: Der Arbeitgeber hatte an 
seine Arbeitnehmer teilweise Nachtzu-
schläge gezahlt und diese als steuerfrei be-
handelt. Es war unstreitig, dass die jeweili-
gen Personen die Nachtarbeit durchgeführt 
haben. Der Arbeitgeber führte auch durch-
aus entsprechende Aufzeichnungen, die 
dies einwandfrei erkennen ließen. Streitig 
war jedoch, ob die Steuerfreiheit deshalb 
zu verwehren ist, weil nicht die genaue 
Uhrzeit (Beginn und Ende der Arbeit), son-
dern lediglich der Zeitrahmen und die dar-
in geleistete Stundenzahl angegeben wur-
den (z.B. 4 Stunden innerhalb der Zeit von  
20 Uhr - 6 Uhr). Nach Auffassung des Fi-
nanzgerichts war die fehlende Präzision 
der Aufzeichnungen unschädlich und die 
Steuerfreiheit war zu gewähren. 

Zwar verlange die Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs durchaus, dass Einze-
laufstellungen (einschließlich Anfangs- 
und Schlusszeit) der tatsächlich erbrach-
ten Arbeitsstunden zur Nachtzeit vorliegen 
müssen. Doch diese Anforderung sei nicht 
absolut, sondern lasse Ausnahmen zu. Sie 
habe im Übrigen lediglich dazu gedient, 
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die subjektive Tatsache der Verknüpfung 
zwischen konkreter Nachtarbeit und Lohn-
zahlung - in Abgrenzung zu pauschalen 
Zuschlägen - zu belegen und die Anzahl 
der Stunden sichtbar zu machen. Die Auf-
zeichnungen erfüllten indes keinen Selbst-
zweck. Soweit daher die gesetzlichen Vor-
aussetzungen unstreitig erfüllt seien, seien 
ungenauere Aufzeichnungen unschädlich 
(so z.B. BFH-Urteil vom 22.10.2009, VI R 
16/08). Angesichts dessen war die Steuer-
freiheit nach § 3b EStG im Streitfall nicht 
zu versagen.

Alle Steuerzahler

Außergewöhnliche Belastung:  
Beerdigungskosten nicht um  
Sterbegeld mindern

Kosten für die Beerdigung eines nahen An-
gehörigen sind grundsätzlich als außerge-
wöhnliche Belastung abziehbar. Vorausset-
zung für den Abzug ist zum einen, dass die 
Kostenübernahme aus rechtlichen oder 
sittlichen Gründen zwangsläufig erfolgt 
und zum anderen, dass die Kosten nicht 
aus dem Nachlass bestritten werden kön-
nen und auch nicht durch Versicherungs- 
oder sonstige Ersatzleistungen gedeckt 
sind. Zudem wirken sie sich nur aus, soweit 
die zumutbare Belastung überschritten ist. 
Wie der Bundesfinanzhof nun entschieden 
hat, mindert das dem Erben gezahlte Ster-
begeld die abzugsfähigen außergewöhn-
lichen Belastungen aber nicht, wenn es 
schon versteuert werden muss (BFH-Be-
schluss vom 15.6.2023, VI R 33/20). 

Im Jahre 2021 hat der Bundesfinanzhof ent-
schieden, dass das pauschale Sterbegeld 
aus der Beamtenversorgung, das nach den 
Dienstbezügen bzw. dem Ruhegehalt des 
Verstorbenen bemessen ist, als Versor-
gungsbezug zu versteuern ist (BFH-Urteil 
vom 19.4.2021, VI R 8/19). Zuvor hatte der 
BFH bereits entschieden, dass ein Sterbe-
geld aus einer betrieblichen Altersversor-
gung (Pensionskasse) auch dann einkom-
mensteuerpflichtig ist, wenn es mangels 
lebender Bezugsberechtigter nicht an die 
Bezugsberechtigten i.S. des BetrAVG, son-
dern ersatzweise an die Erben gezahlt wird 
(BFH-Urteil vom 5.11.2019, X R 38/18).

Immerhin: Wenn das Sterbegeld schon 
versteuert werden muss, darf es nicht die 
Beerdigungskosten mindern, die von den 
Hinterbliebenen getragen werden und 
die diese als außergewöhnliche Belas-
tungen geltend machen können. Lediglich 
der steuerfreie Versorgungsfreibetrag ist 
von den Beerdigungskosten abzuziehen. 
Begründung: Werden außergewöhnliche 
Belastungen aus zu versteuerndem Ein-
kommen geleistet, sind die entsprechen-
den Aufwendungen ohne Anrechnung der 

zu versteuernden Beträge nach § 33 EStG 
abziehbar. Denn eine (auch nur teilweise) 
Anrechnung der zu versteuernden Leistung 
auf die nach § 33 EStG abziehbare außer-
gewöhnliche Belastung hätte eine unzu-
lässige doppelte steuerliche Belastung des 
Steuerpflichtigen zur Folge.

Vereine und Steuern: Arbeitshilfe  
für Vereinsvorstände und Mitglieder

Das Finanzministerium des Landes Nord-
rhein-Westfalen hat seine Broschüre zum 
Thema Vereine und Steuern überarbeitet 
und auf seinen Internetseiten zum Down-
load zur Verfügung gestellt. Die Broschüre 
bietet beispielsweise einen umfassenden 
Überblick über die Themen Gemeinnüt-
zigkeit, Spenden und Mitgliedsbeiträge, 
Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Um-
satzsteuer, Lohnsteuer und Steuerabzug 
für ausländische Künstler und Sportler. 
Interessierte können die Information des 
Finanzministeriums unter folgendem Link 
kostenlos herunterladen:

https://broschuerenservice.nrw.de/ 
default/shop/Vereine_Steuern/25

Schenkungsteuer: Ein einmal 
festgestellter Grundstückswert  
bindet langfristig

Schenkungen an ein Kind bleiben bis zur 
Höhe des persönlichen Freibetrages von 
400.000 Euro schenkungsteuerfrei. Al-
lerdings werden dabei alle Schenkungen 
innerhalb eines Zeitraums von zehn Jah-
ren zusammengerechnet. Das heißt: Eine 
zunächst unbesteuerte Schenkung kann 
aufgrund der Addition mit einer späteren 
Schenkung doch noch Schenkungsteuer 
auslösen. Dabei ist Folgendes zu beachten: 
Wird - zunächst - eine Immobilie übertra-
gen, für die das Finanzamt einen Grund-
stückswert ermittelt und per Bescheid 
festsetzt, dann behält dieser Wert seine 
Gültigkeit dauerhaft. Stellt sich erst bei 
der zweiten Schenkung heraus, dass der 
seinerzeit - bestandskräftig - festgesetz-
te Grundstückswert zu hoch ist, wird der 
eventuell überhöhte Wert dennoch zugrun-
de gelegt und kann aufgrund der Zusam-
menrechnung Schenkungsteuer auslösen. 
Der Bundesfinanzhof hat bestätigt, dass 
ein für Zwecke der Schenkungsteuer ge-
sondert festgestellter Grundstückswert für 
alle Schenkungsteuerbescheide bindend 
ist, bei denen er in die steuerliche Bemes-
sungsgrundlage einfließt. Das gilt auch für 
die Berücksichtigung eines früheren Er-
werbs bei einem so genannten Nacherwerb 
nach § 14 Abs. 1 Satz 1 ErbStG, das heißt bei 
einer Schenkung, die innerhalb von zehn 
Jahren nach der ersten Schenkung erfolgt 
(BFH-Urteil vom 26.7.2023, II R 35/21). 
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Der Kläger hatte im Jahr 2012 von seinem 
Vater einen Miteigentumsanteil an ei-
nem unbebauten Grundstück geschenkt 
bekommen. Das Finanzamt hatte den 
Grundstückswert festgestellt und der Be-
steuerung zu Grunde gelegt. Seinerzeit 
musste der Kläger keine Schenkungsteuer 
bezahlen, weil der Grundstückswert mit 
knapp 90.000 Euro weit unter dem ge-
setzlichen Freibetrag für Kinder in Höhe 
von 400.000 Euro lag. Im Jahr 2017 bekam 
der Kläger von seinem Vater 400.000 Euro 
geschenkt. Da dies innerhalb der Zehn-
Jahres-Frist geschah, rechnete das Finanz-
amt beide Erwerbe zusammen und setzte 
Schenkungsteuer von rund 10.000 Euro 
fest. Dabei berücksichtigte es den Grund-
stückswert in der damals festgestellten 
Höhe. Der Kläger meinte, dieser Wert sei 
zu hoch und deshalb nunmehr nach unten 
zu korrigieren. Bei der Schenkung in 2012 
habe er sich nur deshalb nicht gegen den 
falschen Grundstückswert gewendet, weil 
die Schenkungsteuer ohnehin mit 0 Euro 
festgesetzt worden sei. Doch weder das 
Finanzgericht noch der BFH gaben dieser 
Forderung nach.

Der festgestellte Grundstückswert sei nicht 
nur der Schenkungsteuerfestsetzung zu 
Grunde zu legen, für die er angefordert 
wurde, sondern auch bei nachfolgenden 
Schenkungsteuerfestsetzungen innerhalb 
eines Zeitraums von zehn Jahren, die mit 
der Grundstücksschenkung zusammenzu-
rechnen sind. Halte der Steuerpflichtige 
den festgestellten Grundstückswert für 
zu hoch, müsse er sich sogleich gegen die 
Feststellung wenden. Tue er dies nicht und 
wird der Bescheid über den festgestellten 
Wert bestandskräftig, könne er die Unrich-
tigkeit bei den nachfolgenden Schenkung-
steuerfestsetzungen nicht mehr mit Erfolg 
geltend machen. 

Erbschaft: Steuerbefreiung fürs  
Familienheim bei Grundstücks- 
zusammenlegung

Die Vererbung des selbstgenutzten Fami-
lienheims an das eigene Kind ist von der 
Erbschaftsteuer befreit. Voraussetzung für 
die Steuerbefreiung ist allerdings, dass der 
Erblasser das Familienheim vor dem Erb-
fall selbst bewohnt hat und der Erbe die 
Immobilie nach der Erbschaft zehn Jahre 
lang selbst zu Wohnzwecken nutzt. Die Ver-
günstigung greift, soweit die Wohnfläche 
der geerbten Wohnung 200 qm nicht über-
steigt. Das Niedersächsische Finanzgericht 
hat entschieden, dass die erbschaftsteu-
erliche Befreiung für ein Familienheim 
neben dem Gebäude nur die Grundfläche 
des Flurstücks umfasst, auf dem sich das 
Gebäude befindet. Bei besonders großen 
oder zusammengelegten Flurstücken ist 
lediglich eine angemessene Fläche be-
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günstigt (Niedersächsisches FG, Urteil vom 
12.7.2023, 3 K 14/23). 

Der Kläger ist Erbe seines verstorbenen 
Vaters. Zum Nachlass gehörten unter ande-
rem drei Grundstücke - genauer gesagt drei 
Flurstücke - mit dem darauf befindlichen 
Wohnhaus des Erblassers, in das der Kläger 
offenbar zeitnah nach dem Versterben des 
Vaters eingezogen ist. Zwar handelt es sich 
um mehrere Flurstücke, doch im Grund-
buch sind diese gemäß § 890 BGB zu einem 
einzigen Grundstück vereinigt worden. Der 
Kläger begehrte die Erbschaftsteuerbe-
freiung für ein Familienheim (§ 13 Abs. 1 
Nr. 4c ErbStG). Er ging davon aus, dass das 
gesamte Grundstück bzw. alle drei Flurstü-
cke, auf dem sich das Wohnhaus befindet, 
begünstigt seien. Das Finanzamt gewähr-
te die Befreiung aber nur für ein einziges 
Flurstück mit einer Größe von 837 qm, also 
das Flurstück, auf dem sich das Wohnhaus 
ganz unmittelbar befand. Das Finanzgericht 
hat dem Finanzamt zugestimmt.

Begründung: Nur das tatsächlich bebaute 
Grundstück oder die bebaute Teilfläche 
kann in die erbschaftsteuerliche Begüns-
tigung einfließen. Würde man über diesen 
angemessenen Rahmen hinausgehen, be-
stünde die Gefahr, dass der Grundstücks-
eigentümer den Umfang des begünstigten 
Immobilienvermögens erweitert, indem 
er benachbarte Flurstücke im Sinne des 
Katasterrechts „verschmelzen“ lässt. So 
hätten hier alle Grundstücke vom Eigentü-
mer durch einfache Erklärung gegenüber 
dem Katasteramt verschmolzen werden 
können. Auch das BGB lässt es relativ 
leicht zu, Flurstücke durch Erklärung in ei-
nem Grundbuchblatt „zu vereinigen“. Sol-
che Gestaltungen entsprächen nicht dem 
Zweck der Steuerbegünstigung, denn es 

soll erbschaftsteuerlich nur das Familien-
wohnheim geschützt werden.

Praxistipp:
Gegen das Urteil wurde Revision beim 
Bundesfinanzhof eingelegt. Das Az. des 
anhängigen Verfahrens lautet II R 27/23.

Erbschaftsteuer: Zur Aufteilung des 
Erbfallkosten-Pauschbetrages

Die Bemessungsgrundlage für die Erb-
schaftsteuer darf um den so genannten 
Erbfallkosten-Pauschbetrag in Höhe von 
10.300 Euro gemindert werden (§ 10 Abs. 5 
Nr. 3 Satz 2 ErbStG). Er wird unter anderem 
für die Kosten der Bestattung des Erblas-
sers, für die Kosten eines angemessenes 
Grabdenkmals und für die Kosten der üb-
lichen Grabpflege gewährt. Der Pauschbe-
trag ist für jeden Erbfall nur einmal in Höhe 
von insgesamt 10.300 Euro zu gewähren. 
Jüngst hat der Bundesfinanzhof entschie-
den, dass der Abzug des Pauschbetrages 
nicht einmal den Nachweis voraussetzt, 
dass überhaupt Kosten angefallen sind 
(BFH-Urteil vom 1.2.2023, II R 3/20). Aber 
wie ist der Pauschbetrag bei mehreren Er-
ben aufzuteilen? 

Die Finanzverwaltung verfügt dazu le-
diglich: „Die einzelnen Erwerber sind 
in diesen Fällen in geeigneter Weise, 
zum Beispiel entsprechend einem ge-
meinsamen Antrag der Erwerber, an der 
Pauschbetragsregelung zu beteiligen.“  
(RE 10.9 Abs. 3 ErbStR). Das aber setzt 
eine Einigung der Erben voraus, die nicht 
selbstverständlich ist. Das Niedersächsi-

sche Finanzgericht geht in einer aktuellen 
Entscheidung davon aus, dass eine Auftei-
lung entsprechend der quotalen Höhe des 
jeweiligen Vermögenszuflusses zur gesam-
ten Erbmasse erfolgen muss, wenn sich die 
Erwerber untereinander nicht einigen (Ge-
richtsbescheid vom 28.6.2023, 3 K 169/21). 
Allerdings wurde die Revision zugelassen, 
die zwischenzeitlich unter dem Az. II R 
25/23 beim Bundesfinanzhof vorliegt. Die 
obersten Steuerrichter werden also klä-
ren müssen, ob auch andere Aufteilungs-
maßstäbe in Betracht kommen, etwa nach 
dem Anteil an individuellen Aufwendungen 
oder „nach Köpfen“. 

Praxistipp:
Der Erbfallkosten-Pauschbetrag kann 
auch von einem reinen Vermächtnis-
nehmer beansprucht werden, und zwar 
selbst dann, wenn dieser gar nicht mit 
Kosten belastet wurde. Dies hat das 
Niedersächsische FG bestätigt.  
 
Allerdings hat es auch entschieden, 
dass einzelne Erben nicht den Erbfall-
kosten-Pauschbetrag beanspruchen 
können, während andere ihre tatsäch-
lichen Aufwendungen abziehen möch-
ten. In den Erbschaftsteuer-Richtlinien 
heißt es hingegen: „Hatte ein Erwerber 
Aufwendungen, die sich allein auf die 
Erlangung seines Erwerbs beziehen 
und nicht den Nachlass belasten, 
können diese neben dem Pauschbe-
trag selbstständig abgezogen werden, 
soweit sie nachgewiesen werden.“  
(RE 10.9. Abs. 5 EStR).  
 
Auch zu diesem Thema wird der BFH 
wohl Stellung beziehen müssen.
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